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Entwässerungssatzung der Stadt Sömmerda 
 

 
 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 19 und 20 der Thüringer Ko mmunalordnung (ThürKO) 
erlässt die Stadt Sömmerda folgende Satzung über di e öffentliche 
Entwässerungseinrichtung (Entwässerungssatzung - EW S): 

 
§ 1 

Öffentliche Einrichtung 
 

(1)  Die Stadt Sömmerda betreibt zur Abwasserbeseitigung  eine öffentliche 
Einrichtung. 

(2)  Die Entwässerungseinrichtung umfasst die leitungsge bundene 
Entwässerungsanlage, die Abwasserreinigungsanlagen und die 
Fäkalschlammentsorgung. Art und Umfang der Entwässe rungseinrichtung 
bestimmt die Stadt Sömmerda. 

(3)  Zur Entwässerungsanlage der Stadt Sömmerda gehören auch die 
Grundstücksanschlüsse, soweit sie sich im öffentlic hen Straßengrund 
befinden. 

 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

 
(1) Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind abgegr enzte Teile der 

Erdoberfläche, die im Bestandsverzeichnis eines Gru ndbuchblattes unter 
einer besonderen Nummer eingetragen sind. Mehrere G rundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts stell en ein Grundstück im 
Sinne dieser Satzung dar, wenn sie wegen verbindlic her planerischer 
Feststellung oder tatsächlicher Geländeverhältnisse  nur in dieser Form 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, diese Grundst ücke oder 
Grundstücksteile aneinander angrenzen und die Eigen tumsverhältnisse 
insoweit identisch sind.  

 
(2)Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstü ckseigentümer gelten 

auch für Erbbauberechtigte und Inhaber eines dingli chen Nutzungsrechtes 
im Sinne des Artikels 233§ 4 des Einführungsgesetze s des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (EGBGB). Von mehreren dinglich am Grun dstück Berechtigten 
ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften a ls Gesamtschuldner. § 
2 Abs.3 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür KAG) bleibt 
unberührt. 
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§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 

(1)Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung: 

 Abwasser 
ist Wasser, dass durch häuslichen, gewerblichen, la ndwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften 
verändert ist oder das von Niederschlägen aus dem B ereich von bebauten 
oder befestigten Flächen abfließt. 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für da s in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser,  einschließlich 
Jauche und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf landwi rtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden  aufgebracht zu 
werden, nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesond ere das menschliche 
Fäkalwasser. 

 
 Kanäle 

sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Re genwasserkanäle 
einschließlich der Sonderbauwerke wie z. B. Regenrü ckhaltebecken, 
Pumpwerke, Regenüberläufe. 
Schmutzwasserkanäle 
dienen ausschließlich der Aufnahme von Schmutzwasse r. 
Mischwasserkanäle 
sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Schmutzwas ser bestimmt. 
Regenwasserkanäle 
dienen ausschließlich der Aufnahme von Niederschlag swasser. 
Zentralkläranlage 
ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen ge sammelten Abwassers 
einschließlich der Ableitung zum Gewässer. 
Grundstücksanschlüsse  (Anschlusskanäle) 
sind die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschach t. 
Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind alle Einrichtungen eines Grundstückes, die dem  Ableiten/Behandeln 
des Abwassers dienen, bis einschließlich des Kontro llschachtes bzw. der 
Grundstückskläranlage. 
Grundstückskläranlagen 
sind Anlagen eines Grundstückes zur Behandlung von Abwasser. Gruben zur 
Sammlung des Abwassers sind den Grundstückskläranla gen gleichgestellt. 
Fäkalschlamm 
ist der Anteil des Abwassers, der in der Grundstück skläranlage 
zurückgehalten wird und im Rahmen der öffentlichen Entsorgung in 
Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht wird. 
Messschacht 
ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserab flusses und für die 
Entnahme von Abwasserproben. 

 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass se in Grundstück, das 

durch einen Kanal erschlossen ist, nach Maßgabe die ser Satzung an die 
öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen wird.  Er ist berechtigt, 
nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 alles Abwasser in die  öffentliche 
Entwässerungsanlage einzuleiten. Welche Grundstücke  durch einen Kanal 
erschlossen werden, bestimmt der mit der Abwasserbe seitigung 
beauftragte Eigenbetrieb „Abwasser Sömmerda“ (AWS).  Der 
Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehend er bundes- und 
landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, da ss neue Kanäle 
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden.  
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(2)  Grundstückseigentümer, auf deren Grundstück das dor t anfallende 

Abwasser nicht in einer  Entwässerungsanlage mit Ze ntralkläranlage 
eingeleitet werden kann, sind zum Anschluss und zur  Benutzung der 
öffentlichen Fäkalschlammentsorgung berechtigt. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nich t,  
1.  wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht  ohne weiteres von 

der öffentlichen Entwässerungsanlage übernommen wer den kann und 
besser von demjenigen behandelt wird, bei dem es an fällt; 

2.  solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder  wegen des 
unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist;  

3.  wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der 
Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 besteht ein Benutzun gsrecht nicht, soweit 
 eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung vo n Niederschlagswasser 

ordnungsgemäß möglich ist. Der Eigenbetrieb AWS kan n hiervon Ausnahmen 
zulassen oder bestimmen, wenn die Ableitung von Nie derschlagswasser aus 
betriebstechnischen Gründen erforderlich ist.  

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4 Abs. 1) sind ve rpflichtet, bebaute 

und auch unbebaute Grundstücke, wenn dort Abwasser anfällt, an die 
öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen (Ansc hlusszwang). Ein 
Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss re chtlich oder 
tatsächlich unmöglich ist. Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm 
bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfa llen kann, dauernd 
oder vorübergehend vorhanden sind. 
Niederschlagswasser kann gemäß § 57 Abs. 3 Thüringe r Wassergesetz unter 
geeigneten Voraussetzungen auf dem Grundstück zurüc kbehalten werden. 
Insoweit besteht kein Anschlusszwang.  

(2)  Die zur Benutzung der öffentlichen Fäkalschlamments orgung Berechtigten 
(§ 4 Abs. 2) sind verpflichtet, für ihre Grundstück e die öffentliche 
Fäkalschlammentsorgungseinrichtung zu benutzen. Zuf ahrt und 
Grundstückskläranlage sind so instand zu halten, da ss jederzeit 
ungehindert die Abfuhr erfolgen kann. 

(3)  Von Grundstücken, die an die öffentliche Entwässeru ngsanlage 
angeschlossen sind oder von denen der Fäkalschlamm entsorgt wird, ist 
im Umfang des Benutzerrechts alles Abwasser in die öffentliche 
Entwässerungsanlage einzuleiten und bei der Fäkalsc hlammentsorgung der 
Grundstückskläranlage zuzuführen (Benutzungszwang).  Verpflichtet sind 
die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Gru ndstücke. Sie haben 
auf Verlangen des Eigenbetriebes „Abwasser Sömmerda “ (AWS) die dafür 
erforderliche Überwachung zu dulden. 
 
 

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1)  Von der Verpflichtung zum Anschluss- und Benutzungs zwang wird auf Antrag 

ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder  die Benutzung aus 
besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 
Eine Befreiung von der Fäkalschlammentsorgung kann insbesondere für 
landwirtschaftliche Anwesen erfolgen, wenn der dort  anfallende 
Fäkalschlamm auf betriebseigene Ackerflächen ordnun gsgemäß aufgebracht 
werden kann. 

 Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Grün de schriftlich beim 
 AWS einzureichen. 
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(2)  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Au flagen und 

Widerrufsvorbehalten erteilt werden. 
 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

 
(1)  Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder zur Ben utzung berechtigt 

oder verpflichtet, so kann der AWS durch Vereinbaru ng ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Best immungen dieser Satzung
 und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend . Soweit es
 sachgerecht ist, kann die Sondervereinbarung auch abweichende Regelungen 
 treffen. 
 
 
 
 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

 
(1)  Die Grundstücksanschlüsse werden, soweit sie nicht nach § 1 Abs.3 

Bestandteil der Entwässerungsanlage sind, von den 
Grundstückseigentümern hergestellt, erneuert, geänd ert und unterhalten; 
die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

(2) Der AWS bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führu ng der 
Grundstückanschlüsse. Er bestimmt auch, wo und an w elchen Kanal 
anzuschließen ist. Begründete Wünsche der Grundstüc kseigentümer werden 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll der Gru ndstücksanschluss auf 
Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geän dert werden, sind die 
näheren Einzelheiten, insbesondere der Kostentragun g, vorab in einer 
gesonderten Vereinbarung zu regeln. 

(3)Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die öffen tliche 
Entwässerungsanlage angeschlossen oder anzuschließe n ist, muss die 
Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau vo n Schächten, 
Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und vo n Sonderbauwerken 
zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern  dulden, soweit diese 
Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des au f seinem Grundstück 
anfallenden Abwassers erforderlich sind. 

 
 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1)  Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwässeru ngsanlage 

angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigen tümer mit einer 
Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die nac h den anerkannten 
Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten und  zu ändern ist. 

(2)  Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer Grundstückskläranlage 
zu versehen, wenn das Abwasser keiner Zentralkläran lage zugeführt wird. 
Die Grundstückskläranlage ist auf dem anzuschließen den Grundstück so zu 
erstellen, dass die Abfuhr des Klärschlamms durch E ntsorgungsfahrzeuge 
möglich ist; sie ist Bestandteil der Grundstücksent wässerungsanlage. 

(3)  Die Grundstücksentwässerungsanlage ist auf dem nich töffentlichen Teil 
mit einem Kontrollschacht zu versehen. Der AWS kann  verlangen, dass 
anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Me ssschacht zu 
erstellen ist. 

(4)  Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, so ka nn der AWS vom 
Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur 
Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne d iese Anlage eine 
ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer bei einer d en Regeln der 
Technik entsprechender Planung und Ausführung des K analsystems nicht 
möglich ist. 
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(5)  Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwasserne tz hat sich jeder 

Anschlussnehmer selbst zu schützen. Für Schäden dur ch den Rückstau 
haftet der AWS nicht. Als Rückstauebene gilt die Ob erkante der Straße, 
in deren Verlauf der Abwassersammler verlegt ist. 

(6)  Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten daran dürfen nur 
durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt wer den. 

 
 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1)  Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestell t oder geändert wird, 

sind dem AWS folgende Unterlagen in doppelter Ferti gung einzureichen: 
a)   Lageplan des zu entwässernden Grundstückes im Maßs tab 1:1000 
b)  Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus d enen der Verlauf der 

Leitungen und im Falle des § 9 Abs. 2 die Grundstüc kskläranlage und die 
befestigte Zufahrt für die Fäkalschlamm- Entsorgung  ersichtlich sind. 

c)  Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der 
Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf Normal-Null(NN), 
aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalbodenh öhen, die 
maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Ge fälle der Kanäle 
sowie die Schächte zu ersehen sind.   
 

d)  Wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser,  das in seiner 
Beschaffenheit erheblich vom Haushaltsabwasser abwe icht, zugeführt 
werden, ferner Angaben über: 

 - Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohne r auf dem 
  Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst werden  soll, 
 - Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmateri als, der 
  Erzeugnisse, 
 - die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
 - Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleit en bestimmten 
  Abwassers, 
 - die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbe handlung des Abwassers 
 ( Kühlung, Reinigung, Neutralisierung, Dekontamini erung) mit 
  Bemessungsnachweisen.  

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch de n 
wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbr auch, Kreislauf, 
Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beab sichtigten 
Einrichtungen. 
Die Pläne haben den beim AWS ausliegenden Planmuste rn zu entsprechen. 
Alle Unterlagen sind von den Bauherren und Planfert igern zu 
unterzeichnen. 

(2)  Der AWS prüft, ob die beabsichtigten Grundstückentw ässerungsanlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist dies d er Fall, so erteilt 
der AWS schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung der 
eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zur ück. Die Zustimmung 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.  Anderenfalls setzt 
der AWS dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine a ngemessene Frist zur 
Berichtigung. Die geänderten Unterlagen sind sodann  erneut 
einzureichen. 

(3)  Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksen twässerungsanlagen 
darf erst nach schriftlicher Zustimmung des AWS beg onnen werden. Eine 
Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere na ch Straßenbau- und 
Wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zus timmung unberührt. 

(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann d er AWS Ausnahmen 
 zulassen. 
 
 
 
 

§ 11 
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Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerung sanlage 
 

(1)  Die Grundstückseigentümer haben dem AWS den Beginn des Herstellens, des 
Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbei ten oder des 
Beseitigens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen  und gleichzeitig 
den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im V erzug mit den 
Arbeiten sofort begonnen werden, so ist der Beginn innerhalb 24 Stunden 
schriftlich anzuzeigen. 

(2)  Der AWS ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen.  Alle Leitungen 
dürfen nur mit vorherigerZustimmung des AWS verdeck t werden. 
Anderenfalls sind sie auf Anordnung des AWS  freizu legen.  

(3)  Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemesse nen Frist durch die 
Grundstückseigentümer zu beseitigen. Die Beseitigun g der Mängel ist dem 
AWS zur Nachprüfung anzuzeigen. 

 
(4)  Der AWS kann verlangen, dass die Grundstücksentwäss erungsanlagen nur 

mit seiner Zustimmung in Betrieb genommen werden. D ie Zustimmung kann 
insbesondere davon abhängig gemacht werden, dass se itens des vom 
Grundstückseigentümer beauftragten Unternehmers ein e Bestätigung über 
die Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit der Anlage v orgelegt wird. 

(5)  Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prüfung der  
Grundstücksentwässerungsanlage durch den AWS befrei en den 
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführend en Unternehmer und 
den Planfertiger nicht von der Verantwortung für di e vorschriftsmäßige 
und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

 
 

§ 12 
Überwachung 

 
(1)  Der Eigentümer/Betreiber einer Grundstücksentwässer ungsanlage ist voll 

verantwortlich für Funktionsfähigkeit, Dichtigkeit und Mängelfreiheit 
seiner Anlage. Der AWS ist befugt, die Grundstückse ntwässerungsanlagen 
jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehme n und Messungen 
durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksans chlüsse und 
Messschächte, wenn der AWS sie nicht selbst unterhä lt. Zu diesem Zweck 
sind den Beauftragten des AWS, die sich auf Verlang en auszuweisen 
haben, ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen zu gewähren und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen.  
Die Grundstückseigentümer werden davon vorher mögli chst verständigt. Das 
gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen. 

(2)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von  ihm zu 
unterhaltenden Grundstücksentwässerungsanlagen in A bständen von 10 
Jahren durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Bauzustand, 
insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit unt ersuchen und 
festgestellte Mängel beseitigen zu lassen. Über die  durchgeführten 
Untersuchungen und über die Mängelbeseitigung ist d em AWS eine 
Bestätigung des damit beauftragten Unternehmers vor zulegen. Der AWS 
kann darüber hinaus jederzeit verlangen, dass die v om 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand 
gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, B eeinträchtigungen 
der öffentlichen Entwässerungsanlage und Gewässerve runreinigungen 
ausschließt. 

(3)  Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser,  das in seiner 
Beschaffenheit erheblich vom Hauswasser abweicht, z ugeführt, kann der 
AWS den Einbau und Betrieb von Überwachungseinricht ungen verlangen. 

 
(4)  Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäd en an den 

Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grundstückse ntwässerungsanlagen, 
Überwachungseinrichtungen und etwaigen Vorbehandlun gsanlagen 
unverzüglich dem AWS anzuzeigen. 

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 g elten auch für die 
 Benutzer der Grundstücke. 
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§ 12a 
Anzeigepflichten 

 
(1)  Durch die Betreiber von Grundstücksentwässerungsanl agen sind dem 

Eigenbetrieb Abwasser Sömmerda innerhalb eines Mona ts nach Eintritt 
schriftlich anzuzeigen: 

  a)Der Erwerb oder die Veräußerung eines Grundstüc ks; 
  b)Entsprechendes gilt bei Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen 
 Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der Veräußere r und der Erwerber. 
(2)  Für den Fall des Wasserverbrauchs aus einer nichtöf fentlichen 

Wasserversorgungsanlage ist dem Abwasserbetrieb die  der öffentlichen 
Entwässerungsanlage aus dieser Herkunft im laufende n Jahr zugeführte 
Wassermenge, durch geeignete technische Mittel geme ssen, jeweils bis 
zum 31.12.des Jahres schriftlich nachzuweisen. 

(3)  Das im laufenden Jahr auf einem Grundstück gesammel te, als Brauchwasser 
genutzte und der öffentlichen Entwässerungseinricht ung zugeführte 
Niederschlagswasser ist dem Abwasserbetrieb durch g eeignete technische 
Mittel gemessen jeweils bis zum 31.12. des Jahres s chriftlich 
nachzuweisen. 

(4)  Die Betreiber einer Grundstücksentwässerungsanlage haben dem 
Abwasserbetrieb unverzüglich schriftlich Meldung da rüber zu machen, 
wenn Wasser gefährdende oder schädliche Stoffe in d ie öffentliche 
Entwässerungseinrichtung gelangen oder damit zu rec hnen ist. 

(5)  Die Betreiber von Grundstücksentwässerungsanlagen s ind verpflichtet, 
dem Abwasserbetrieb über alle wichtigen baulichen V eränderungen auf dem 
betreffenden Grundstück innerhalb eines Monats nach  wirksam werden 
schriftliche Mitteilung zu machen. 

 
 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grunds tück 

 
Abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind außer Bet rieb zu setzen, sobald 
ein Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanla ge angeschlossen ist; 
das gleiche gilt für Grundstückskläranlagen, sobald  die Abwässer einer 
ausreichenden Zentralkläranlage zugeführt werden. S onstige 
Grundstücksentwässerungseinrichtungen sind, wenn si e den Bestimmungen der 
§§ 9 bis 11 nicht entsprechen, in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in 
dem das Grundstück an die öffentliche Entwässerungs anlage anzuschließen 
ist. Über die Stilllegung ist dem AWS eine schriftl iche Meldung zu 
erstatten. 

 
 

§ 14 
Entsorgung von Grubeninhalten und Fäkalschlamm 

 
(1)  Der AWS oder der von ihm beauftragte Abfuhrunterneh mer räumt die 

Grundstückskläranlage und führt den Fäkalschlamm mi ndestens einmal pro 
Jahr ab. Den Vertretern des AWS und seinen Beauftra gten ist ungehindert 
Zutritt zu den Grundstücksentwässerungsanlagen zu g ewähren. 

 Die Entsorgung findet auf der Kläranlage Sömmerda statt. 
(2)  Der AWS bestimmt den genauen Zeitpunkt, zu dem die Durchführung der 

Entsorgung beabsichtigt ist. Ein Anspruch des Benut zers besteht 
insoweit nicht. 

(3)  Die in Aussicht genommenen Termine werden mindesten s fünf Tage vorher 
mitgeteilt; sind sie allgemein festgelegt, so genüg t die ortsübliche 
Bekanntmachung des Entsorgungsplanes. 

(4)  Der Grundstückseigentümer kann bei Bedarf einen zus ätzlichen 
Entsorgungstermin beim AWS beantragen. Über diesen Antrag wird unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse de r öffentlichen 
Fäkalschlammentsorgung entschieden. 
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(5)  Der Inhalt der Grundstückskläranlagen geht mit der Abfuhr in das 

Eigentum des AWS über. Der AWS ist nicht verpflicht et, in diesen 
Stoffen nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder  suchen zu lassen. 
Werden darin Wertgegenstände gefunden, sind sie als  Fundsachen zu 
behandeln. 

(6) Die Entsorgung von Abwassersammelgruben wird in  gleicher Weise 
 geregelt. 

 
 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 
(1)  In die öffentliche Entwässerungsanlage dürfen Stoff e nicht eingeleitet 

oder eingebracht werden, die: 
-  die dort beschäftigten Personen gefährden oder dere n Gesundheit 

beeinträchtigen, 
-  die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angesc hlossenen 

Grundstücke gefährden oder beschädigen, den Betrieb  der 
Entwässerungsanlage erschweren, behindern oder beei nträchtigen, 

-  die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische 
Verwertung des Klärschlamms erschweren oder verhind ern oder 

-  sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere d ie Gewässer, 
auswirken. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
 1. feuergefährliche Stoffe oder zerknallfähige Sto ffe, wie Benzin, 
   Benzol, Öl, 
 2. infektiöse Stoffe, Medikamente 
 3. radioaktive Stoffe 

4.  Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbu ng des Abwassers 
in der  Sammelkläranlage oder des Gewässers führen,  

5.  Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdüns tungen, Gase oder 
Dämpfe verbreiten können, 

 6. Grund-, Drainage- und Quellwasser, 
7.  feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schut t, Asche, Sand, 

Kies, Faserstoffe, Zement,  
Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Treber, Hefe, flü ssige Stoffe, die 
erhärten, 
 

8.  Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauch e, Gülle, Abwasser 
aus Dunggruben und  

  Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächter einen, Molke, 
9.  Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehand lungsanlagen, 

Räumgut aus Grundstückskläranlagen und Abortgruben unbeschadet der 
Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme, 

 
10.Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgni s einer Giftigkeit, 

Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer Kr ebs erzeugenden, 
Frucht schädigenden oder Erbgut verändernden Wirkun g als gefährlich 
zu bewerten sind, wie Schwermetalle, Zyanide, halog enierte 
Kohlenwasserstoffe, polyzyklische Aromaten, Phenole . Ausgenommen 
sind: 

a)  unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und der 
Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen ü blicherweise 
anzutreffen sind; 

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbeh andlungsanlage 
zurückgehalten werden können und deren Einleitung d er AWS in den 
Einleitbedingungen nach Absatz 3 zugelassen hat. 
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 11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben: 
   - von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der  Behandlung in der 
     Sammelkläranlage nicht den Mindestanforderunge n nach § 7a des 
     Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 
  - das wärmer als + 35 Grad C ist, 
  - das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 a ufweist,  
  - das aufschwimmende Öle und Fette aufweist, 
  - das als Kühlwasser benutzt worden ist. 
 
(3) Die Einleitungsbedingungen nach Absatz 2 Nr. 10  Buchst. b) werden 

gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder i m Rahmen der 
Sondervereinbarung festgelegt. 

(4) Über Absatz 3 hinaus kann der AWS in den Einlei tbedingungen auch die 
Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge au sschließen oder von 
besonderen Voraussetzungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz des 
Betriebspersonals, der Entwässerungsanlage oder zur  Erfüllung der für 
den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage ge ltenden Vorschriften, 
insbesondere der Bedingungen und Auflagen des dem A WS erteilten 
wasserrechtlichen Bescheids erforderlich ist. 

 
 
(5) Der AWS kann die Einleitungsbedingungen nach Ab s. 3 und 4. neu 

festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die öffentliche 
Entwässerungsanlage nicht nur vorübergehend nach Ar t oder Menge 
wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den  Betrieb der 
öffentlichen Entwässerungsanlage geltenden Gesetze oder Bescheide 
ändern. Der AWS kann Fristen festlegen, innerhalb d erer die zur 
Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen. 

(6)  Der AWS kann die Einleitung von Stoffen im Sinne de r Absätze 1 und 2 
zulassen, wenn der  
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die Stoffe  ihre gefährdende 
oder schädigende oder den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage 
erschwerende Wirkung verlieren. In diesem Fall hat er dem AWS eine 
Bescheinigung nebst Plänen in doppelter Ausfertigun g vorzulegen. Der AWS 
kann die Einleitung der Stoffe zulassen, erforderli chenfalls nach 
Anhörung der für den Gewässerschutz zuständigen Sac hverständigen. 
 

(7)  Besondere Vereinbarungen zwischen dem AWS und einem  Verpflichteten, die 
das Einleiten von  
Stoffen im Sinn des Absatzes 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der 
öffentlichen Entwässerungsanlage ermöglichen, bleib en vorbehalten. 

(8)  Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine 
Grundstücksentwässerungsanlage oder in die öffentli che 
Entwässerungsanlage gelangen, ist der AWS sofort zu  verständigen. 

 
 

§ 16 
Abscheider 

 
(1)  Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten, wie z. B. Benzin, Benzol, 

Öle oder Fette  
mitgeschwemmt werden können, sind in die Grundstück sentwässerungsanlage 
Abscheider einzuschalten und insoweit ausschließlic h diese zu benutzen. 

(2)  Die Abscheider müssen in regelmäßigen Zeitabständen  und bei Bedarf 
entleert werden. Der AWS kann den Nachweis der ordn ungsgemäßen 
Entleerung verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos  zu entsorgen. 
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§ 17 

Untersuchung des Abwassers 
 

(1)  Der AWS kann über die Art und Menge des eingeleitet en oder 
einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevo r erstmalig Abwasser 
eingeleitet wird oder wenn Art und Menge des eingel eiteten Abwassers 
geändert werden, ist dem AWS auf Verlangen nachzuwe isen, dass das 
Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot  des § 15 fallen. 

(2)  Der AWS kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch  periodisch, auf 
Kosten des Grundstückseigentümers untersuchen lasse n. Der AWS kann 
verlangen, dass die nach § 12 Abs. 3 eingebauten 
Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben u nd die 
Messergebnisse vorgelegt werden. 

(3)  Die Beauftragten des AWS und die Bediensteten der f ür die 
Gewässeraufsicht zuständigen Behörden können die an zuschließenden oder 
die angeschlossenen Grundstücke betreten, wenn dies  zur Durchführung 
der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen erforderlich ist. 

 
 

§ 18 
Haftung 

 
(1)  Die Stadt Sömmerda haftet unbeschadet Absatz 2 nich t für Schäden, die 

auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auc h bei 
ordnungsgemäßer Planung, Ausführung, und Unterhaltu ng der 
Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Sa tz 1 gilt 
insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau h ervorgerufen werden. 

(2)  Die Stadt Sömmerda haftet für Schäden, die sich aus  dem Benutzen der 
öffentlichen Entwässerungsanlage ergeben, nur dann,  wenn einer Person, 
deren sich der AWS zur Erfüllung seiner Verpflichtu ngen bedient, 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

(3)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben fü r die ordnungsgemäße 
Benutzung der öffentlichen Entwässerungsanlage eins chließlich des 

 Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
(4)  Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sond ervereinbarung 

zuwiderhandelt, haftet der Stadt Sömmerda für alle ihr dadurch 
entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt f ür Schäden und 
Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grundstücks anschlusses 
verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grund stückseigentümer 
herzustellen, zu erneuern, zu ändern und zu unterha lten ist. Mehrere 
Verpflichtete gelten als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 19  
Grundstücksbenutzung 

 
(1)  Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Ver legen von Leitungen 

einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser ü ber sein im 
Entsorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonsti ge Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maß nahmen für die 
örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Die se Pflicht betrifft 
nur Grundstücke, die an die öffentliche Entwässerun gsanlage 
angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eige ntümer im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschloss enen oder zum 
Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden od er für die 
Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst  wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit  die Inanspruchnahme 
der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weis e belasten würde. 

(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstückes zu benachrichtigen. 

 



F2 
 Entwässerungssatzung der Stadt Sömmerda  

Stand. 10.08.04 

 

 

11 

 
(3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Ei nrichtungen 

verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ih n nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der AWS  zu tragen, soweit 
die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung  des Grundstückes 
dient. 

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Ve rkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Pl anfeststellung für 
den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrs flächen bestimmt 
sind. 

 
 
 
 
 
 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach § 19 ThürKO kann nach dieser Bestimmung mit Ge ldbuße bis zu € 5.000 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig: 
1.  den Vorschriften über den Anschluss- und Benutz ungszwang (§5) 

zuwiderhandelt, 
2.  eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 4 u nd 5 und § 17 Abs. 1 

festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagefristen  verletzt,  
3.  entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustimmung des AWS mit der  Herstellung oder 

Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt , 
4. entgegen den Vorschriften des § 15 Abwässer in d ie öffentliche 

Entwässerungsanlage einleitet. 
 
 

§ 21 
Anordnung für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 
(1)  Der AWS kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden 

Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erla ssen. 
(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschri ebenen Handlungen, 

eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschri ften des Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.  

 
 

§ 22 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend ab dem 22.11.1997 i n Kraft. Gleichzeitig 
wird die am 12.11.1997 beschlossene und am 21.11.19 97 veröffentlichte 
Entwässerungssatzung außer Kraft gesetzt.  
 
Sömmerda, den  28.05.2004 
 
 
Flögel  
Bürgermeister 


